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Portofrei î
Das Verzeichnis der schweizerischen Behörden und Institutionell,
welche Portofreiheit geniessen, wiegt 2 '/2 k{J-

Ein zweiter
Punkt!

Aus dem «Amtlichen stenographischen
Bericht der Bundesversammlung» (Juni
1922.)

Ständerat
Wettstein:

Ein zweiter Punkt ist der, dass
eigentlich der portofreie Verkehr, der
)a doch bezahlt werden muss, durch
die andern Kunden der Postverwal¬

tung bezahlt wird. Das ist eine
Mehrbelastung dieser Kunden zugunsten
von Leuten, die auch wieder Privatleute

sind. Es müssen also die Leute,
die die Post regelmässig benutzen,
erhöhte Posttaxen zahlen für andere
Leute, denen man ganz gut diese
Taxen berechnen könnte, wenn die
Portofreiheit der Amtsstellen
aufgehoben würde.
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